
Eine Kita-Trägerin / ein Kita-Träger kann keine 
eigene Außenspielfläche nachweisen und möchte 

einen Antrag auf anteilige Nutzung eines 
öffentlichen Spielplatzes stellen.

Kann eine Sondernutzungserlaubnis erteilt 
werden?

Die Bauherrin / der Bauherr bzw. die Kita-Trägerin / 
der Kita-Träger reicht einen Antrag auf anteilige 
Nutzung eines öffentlichen Spielplatzes bei der 
bezirklich zuständigen Stelle ein.  

Prüfung durch 
Bezirksamt: Ist der 
Antrag vollständig?

Prüfverfahren
zur Möglichkeit der anteiligen Nutzung 
eines öffentlichen Spielplatzes 
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 Ja

 Nein

Eine Sondernutzung ist zulässig.

Die für die Erteilung der Sondernutzungserlaubnis 
zuständige Stelle schließt einen öffentlich rechtlichen 

Vertrag mit der Antragstellerin / dem Antragsteller zur 
anteiligen Nutzung des Spielplatzes ab oder erteilt die 

Erlaubnis durch einen Verwaltungsakt

Eine Sondernutzung ist nicht zulässig.

Eine Sondernutzungserlaubnis zur 
anteiligen Nutzung eines öffentlichen 

Spielplatzes wird nicht erteilt.

Weiterleitung des Antrags an die Sozialbehörde.

Prüfung durch Sozialbehörde: 
Besteht grundsätzlich ein 

öffentliches Interesse an einer Kita 
an diesem Standort?

 Nein

Prüfung durch Sozialbehörde: 
Ist der in Betracht kommenden 

Spielplatz, unter Berücksichtigung 
der Antragsunterlagen, zur 

Nutzung anstelle eines eigenen 
Außenspielgeländes durch diese 

Kita geeignet?

Abgabe einer positiven Stellungnahme zum Antrag an 
die zuständige Stelle im Bezirksamt.

Prüfung durch Bezirksamt und 
ggf. BUKEA: Kann der in Betracht 
kommenden Spielplatz genutzt 

werden?

 Nein

 Nein

 Ja

 Ja

 Ja

Prüfung durch Bezirksamt: Kann 
ein alternativer Spielplatz 
vorgeschlagen werden?

 Nein

 Ja

Eine Sondernutzung des ursprünglich 
benannten Spielplatzes ist nicht zulässig.

Das Bezirksamt schlägt der Antragstellerin / 
dem Antragsteller einen alternativen 

Spielplatzes vor. Erneute Beantragung der  
Nutzung dieses Spielplatzes ist erforderlich.


